
1 Was ist Bestandsschutz?

Den Bestandsschutz haben nicht wir Elek-
trotechniker erfunden. Jedem Bauwerk,
das in früheren Zeiten ohne komplizierte
statische Berechnungen „aus der Erfah-
rung heraus, mit einem gesunden Empfin-
den für Harmonie“ gebaut wurde und
heute noch steht, dem wurde schon immer
Bestandsschutz zuerkannt. Würde anders
verfahren, so wäre jede Generation damit
beschäftigt, die Bauten ihrer Eltern ab-
zureißen und nach den neuesten Erkennt-
nissen und besseren Normen wieder zu er-
richten.
In der Normensprache unserer Elektro-
technik heißt das heute: Bestandsschutz.

Bestandsschutz hat ein elektrische An-
lage, die nach den zum Zeitpunkt ihres
Errichtens geltenden Normen ordnungs-
gemäß hergestellt worden ist und für die
von einer dazu berechtigten Institution
keine Anpassungsforderung/-empfehlung
erhoben wurde.
Er gilt für die nach den VDE-Bestimmun-
gen hergestellten elektrischen Anlagen
ebenso, wie für jene, die bis zur Wiederver-
einigung Deutschlands nach den TGL-
Standards der damaligen DDR errichtet
wurden [1][2].
Wir sollten jetzt nicht über die Rechtskraft
der Normen und Anpassungsforderungen
diskutieren, sondern den Bestandschutz
unserer alten, noch bestehenden und funk-
tionierenden elektrischen Anlagen ebenso
als normal und vernünftig betrachten, wie
dies beim Eiffelturm, dem Kölner Dom
oder den bewundernswerten Moscheen
Istanbuls der Fall ist [3]. 

Andererseits aber haben unsere üblichen
elektrischen Anlagen nun doch nicht die
gleiche Bedeutung wie die genannten histo-
rischen und selbst andere weniger wichtige
Bauten. Wir werden sie daher nicht um je-
den Preis in ihrer alten Form erhalten, son-
dern gegebenenfalls ihre Modernisierung,
Änderung verlangen, d. h. ihre Anpassung
an unsere heutigen Sicherheitsbedürfnisse.  

Anpassung. Verändern einer bestehenden
Anlage derart, dass ihre Gebrauchsfähig-
keit und/oder Elektrosicherheit den für neu
zu errichtende Anlagen geltenden Vorga-
ben der Normen entsprechen. Dies kann
aus folgenden Gründen notwendig sein:
1. Es werden allgemeingültige, offizielle

Empfehlungen [1] bzw. Forderungen [2]
für die Anpassung bestehender Anlagen
an die aktuellen technischen Regeln von
den Institutionen vorgelegt, die diese
technischen Regeln zu verantworten und
zu betreuen haben. Dies geschieht, weil
das Sicherheitsniveau der bestehenden
Anlage nicht mehr den zwischenzeitlich
erhöhten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt
in der Gesellschaft allgemein üblichen
Anforderungen genügt und das Risiko
einer Gefährdung bei einem weiteren
Betreiben der Anlage nunmehr als zu
hoch eingeschätzt wird. Beispiele: 
• Anpassungsempfehlungen der Deut-

schen Elektrotechnischen Kommis-
sion (DKE) [1] und

• Anpassungsvorgaben der Berufsge-
nossenschaft der Feinmechanik und
Elektrotechnik (BGFE) [2]. 

2. Zwangsläufig entsteht eine Anpassungs-
forderung, wenn die bisherigen, beim Er-
richten berücksichtigten äußeren Bean-
spruchungen einer elektrischen Anlage
vom Betreiber so verändert werden, dass
nunmehr höhere, zusätzliche oder ganz
andere Anforderungen auftreten. Dann
sind für diese Anlage auch andere Vorga-
ben der technischen Regeln gültig. Sie
sind zu berücksichtigen, um einen siche-
ren Betrieb zu gewährleisten.Beispiele:

• Einrichten einer Holzbearbeitungs-
werkstatt in einem bisher Wohn-
zwecken dienenden Raum

• Einbringen von Zentralheizkörpern
mit Erdpotential in einen Raum, in
dem die Schutzmaßnahme gegen elek-
trischen Schlag („isolierender Raum“)
auf dem Nichtvorhandensein von
Teilen mit Erdpotential beruht.

Konsequenzen:
In beiden Fällen entsteht die Empfeh-
lung/Forderung für den Betreiber der elek-
trischen Anlage. Er muss entscheiden, ob er
der Empfehlung folgt bzw. wie er die für ihn
verbindliche Forderung durchsetzt.
In beiden Fällen muss die vom Betreiber
angestellte bzw. zu beauftragende Elektro-
fachkraft ihn auf die Anpassungsvorgaben
aufmerksam machen und die zu ihrer Um-
setzung notwendigen Maßnahmen nennen.

Die Notwendigkeit der Anpassung kann
aber auch in folgenden Fällen entstehen:
3. Durch Änderungen oder Erweiterungen

können sich Folgen ergeben, die einen
sicheren Betrieb des bereits bestehenden
oder des erweiterten/geänderten Teils
einer elektrischen Anlage beeinträchti-
gen oder unmöglich machen. Beispiele:
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Immer wieder erreichen die Redaktion Anfragen, die den Bestandsschutz
elektrischer Anlagen und die damit verbundene Verantwortung der jeweils
zuständigen Elektrofachkraft beinhalten. Dies mag damit zusammenhängen,
dass der in der Anpassungsempfehlung für isolierende Räume genannte
Termin 31. 3. 2002 [1] näher rückt. Aus diesem Grunde wird der Bestands-
schutz sowie sein Für und Wider in den vor Ort auftretenden konkreten
Situationen in einer Beitragsreihe nochmals unter die Lupe genommen.

DIN VDE 31000 Teil 10 1995-5 
Die für das Einhalten der sicherheitstech-
nischen Festlegungen verantwortliche Elek-
trofachkraft (Arbeits-/Anlagenverantwort-
licher) darf hinsichtlich des Einhaltens die-
ser Festlegungen keine Weisungen von
Personen entgegennehmen, die nicht als
verantwortliche Elektrofachkraft für das
betreffende Vorhaben zuständig sind. 
Schliephacke, Egyptien [5]
Die Fachverantwortung kann ... erweitert
werden, dass der Elektrofachkraft ... die Ver-
pflichtung übertragen wird, Maßnahmen zu
treffen, die in den Kompetenzbereich des
Unternehmers, einer Führungskraft oder ...
anderer Personen fallen. Dann muss die
Elektrofachkraft nicht nur das Richtige tun,
sondern darf auch nichts unterlassen, was
zur Schadensvermeidung hätte getan wer-
den müssen. Der Laie ... erwartet von einer
Elektrofachkraft eine klare Aussage darüber,
ob mit den elektrischen Betriebsmitteln
gefahrlos gearbeitet werden kann. War ihr
gegebenes „O.K.“ falsch, hat sie schuldhaft
gehandelt. Hätte sie Bedenken gehabt,
durfte sie diese uneingeschränkte „O.K.“-Er-
klärung nicht abgeben.

Textauszüge (sinngemäß) zur
Anpassung bestehender Anlagen
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1) Die Anpassung kann z. B. auch erfolgen, indem
bei einem Anlagenteil ohne Schutzmaßnahme
die in der betreffenden Anlage bereits vorhan-
dene, bestandsgeschützte klassische Nullung
eingeführt wird.



• Das Erneuern einer Steigleitung und
Auftrennen des PEN-Leiters in Neu-
tral- und Schutzleiter im zentralen
Zählerschrank, obwohl sich in den
Wohnungen noch Stromkreise mit der
Schutzmaßnahme „Klassische Nullung“
befinden.

• Installieren zusätzlicher Stromkreise
derart, dass eine Überlastung der Steig-
leitung zu erwarten und somit kein ord-
nungsgemäßer Betrieb möglich ist. 

4. Bei Arbeiten an einer elektrischen An-
lage wird festgestellt, dass 
• die nach 1. vorgegebenen Anpassungs-

forderungen/-empfehlungen nicht um-
gesetzt wurden

• sie nicht nach den zum Zeitpunkt ihrer
Entstehung geltenden Normen er-
richtet oder inzwischen normwidrig
verändert wurde und somit keinen
Bestandsschutz aufweist

• sie zwar Bestandsschutz besitzt, aber
so verschlissen ist, dass der alte Zu-
stand durch eine Reparatur nicht
mehr wiederhergestellt werden kann

• trotz normgerechter Errichtung und
Vorhandensein des Bestandsschutzes
aus örtlich bedingten Gründen eine
Gefährdung für Menschen, Nutztiere
oder Sachen besteht.

Konsequenzen:
In allen genannten Fällen muss die Elektro-
fachkraft den Betreiber der Anlage über
die aus Sicherheitsgründen notwendige An-
passung und die nötigen Arbeiten infor-
mieren.
Der Betreiber hat zu entscheiden, ob er
dem Vorschlag der Elektrofachkraft folgt.

2 Wer kann den Bestandsschutz
aufheben?

Beenden kann den Bestandschutz einer
elektrischen Anlage nur derjenige, der
nicht nur das Recht dazu auf seiner Seite
hat, sondern auch über die nötige Macht
zum Durchsetzen seiner Forderung verfügt.
Hinzu kommt, dass er auch auf erhebliche
Widerstände stoßen wird, wenn seine Vor-
gabe zur Anpassung die finanziellen Mittel
der Betroffenen zu sehr strapaziert. 
Insofern haben wohl nur die Berufsgenos-
senschaften [2] und vielleicht auch Ver-
sicherungen die Möglichkeit, Anpassungs-
forderungen in ihren Wirkungsbereichen
vorzugeben und durchzusetzen.
Die Anpassungsempfehlungen der DKE
(DIN-VDE-Normen) [1] erhalten nur
durch andere Vorgaben, z. B. der Berufsge-
nossenschaft, und dann auch nur in deren
Wirkungsbereich Verbindlichkeit. 
In allen Fällen entscheidet aber der Besit-
zer der Anlage, ob, wann und wie er den
Anpassungsforderungen oder Anpassungs-
empfehlungen bzw. den Vorschlägen der
zuständigen Elektrofachkraft folgt und

seine Anlage den aktuellen Vorgaben ent-
sprechend anpassen lässt. 
Der Besitzer legt letztlich fest, ob seine
Anlage ‚seinen‘ Bestandsschutz genießt
oder ausgedient hat. 
Dieser Grundsatz ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass der Besitzer ja jede Veränderung
an seiner Anlage finanzieren muss. Er hat
dabei natürlich andererseits auch zu beden-
ken, dass Anpassungsforderungen der Be-
rufsgenossenschaft der Feinmechanik und
Elektrotechnik oder der Versicherungen
für ihn selbst finanzielle oder möglicher-
weise sogar strafrechtliche Folgen haben
können, wenn sie nicht beachtet werden. 
Dies gilt im Prinzip auch, wenn Sachschä-
den oder Unfälle entstehen, weil eine An-
passungsempfehlung eines DKE-Gremi-
ums und somit der auf dem betreffenden
Gebiet allgemein anerkannten Fachexper-
ten missachtet wurde. 
Von einem Anlagenerrichter kann selbst-
verständlich niemand verlangen, dass er
Änderungen oder gar Neuinstallationen
kostenlos ausführt, weil ihre Notwendigkeit
sich aus DIN-VDE-Normen, Anpassungs-
empfehlungen der DKE oder Anpassungs-
forderungen einer Berufsgenossenschaft er-
gibt. Er sollte auch keinesfalls mit derartigen
Arbeiten beginnen, bevor ihm der ent-
sprechende Auftrag übergeben wurde. In
solchen Fällen wurde bereits einigen Fach-
kollegen die Bezahlung verweigert. 
Es wäre aber auch unverzeihlich, wenn die
Elektrofachkraft und der Elektrofachbe-
trieb sich mit dem Hinweis auf die dem
Eigentümer bzw. Betreiber zukommende
Entscheidungsbefugnis der eigenen Ver-
antwortung entziehen. Nur eine Elektro-
fachkraft kennt die Rahmenbedingungen
der Normen und hat einen „Sack“ voll
Erfahrungen sowie die nötige Fachkompe-
tenz. Daher ist sie zumindest moralisch
verpflichtet – und es liegt ja auch in ihrem
Interesse, immer einen Standpunkt zu be-
ziehen – die Entscheidung des Eigentümers
gründlich vorzubereiten. Eine normgerech-
te und alle befriedigende Lösung kann nur
im Einvernehmen zwischen Eigentümer/
Betreiber und Elektrofachkraft erzielt
werden. Voraussetzung dazu ist, dass die
Elektrofachkraft sich 
• über die insgesamt geplanten oder not-

wendig werdenden Gesamtbaumaßnah-
men einen möglichst umfassenden Über-
blick verschafft und so auch

• die Wünsche und Vorstellungen des Auf-
traggebers und die ihn beim Umbau der
Elektroinstallation besonders bewegen-
den Probleme, z. B. Belästigung der Be-
wohner, in die Betrachtung mit einbezo-
gen werden und

• der Eigentümer/Betreiber über die bei der
Ausführung zu berücksichtigenden Anpas-
sungsforderungen und Empfehlungen so-
wie die in Betracht kommenden Möglich-
keiten der Realisierung informiert wird.

Dabei darf nicht übersehen werden, dass
die Elektrofachkraft 
• Wünsche des Auftraggebers nicht als

Grund für nach ihrer Ansicht sicher-
heitstechnisch falsche Lösungen ange-
ben kann [4], da sie

• letztlich den ordnungsgemäßen, den
sicheren Zustand der Anlage zu doku-
mentieren und zu verantworten hat.

Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass
die sorgfältige Prüfung der Anlage eine
wichtige Vorbedingung für das Bestätigen
des Bestandsschutzes ist.
Das Prüfergebnis muss darüber Auskunft
geben, ob die Anlage weiter genutzt wer-
den kann und was gegebenenfalls getan
werden muss, um die Elektrosicherheit zu
gewährleisten bzw. vorgesehene Erweite-
rungen realisieren zu können. Die verant-
wortliche Elektrofachkraft muss ja alle
etwa vorhandenen Mängel wie z. B.
• normwidrig vorgenommene Änderungen
• wegen physischen Verschleißes nicht

mehr nutzbare Anlagenteile/Geräte
• nicht umgesetzte Anpassungsforderun-

gen/-empfehlungen
erkennen, bevor sie Entscheidungen trifft.
Werden solche Abweichungen vom „Soll-
zustand“ festgestellt, so muss die Anlage in-
standgesetzt, wieder zurückgeändert und/
oder auf andere Weise in ihren bestandsge-
schützten Zustand überführt werden, wenn
der Bestandsschutz in Anspruch genom-
men werden soll. Ist dies nach Ansicht der
Elektrofachkraft nicht möglich, so muss sie
dem Betreiber mitteilen, dass der Anlage
aus technischer Sicht kein Bestandsschutz
mehr zuerkannt werden darf und sie ange-
passt werden muss.
Wie sich eine verantwortliche Elektro-
fachkraft verhalten sollte, deren Vorschlag
zur Anpassung der von ihr zu betreuen-
den/verändernden elektrischen Anlage
vom Betreiber nicht entsprochen wird,
kann nicht allgemeingültig dargelegt wer-
den. Es muss und kann nur von ihr im Ein-
zelfall sorgfältig geprüft und entschieden
werden, ob und wie sie in Übereinstim-
mung mit den Festlegungen des Betreibers
für die erforderliche Sicherheit sorgen
bzw. die dafür nötigen Maßnahmen emp-
fehlen kann.
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